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Ihr Antrag auf Auskunftserteilung nach § 80 HDSIG vom 1. Dezember  2021 
Eingangsbestätigung  

 

 

███████████ ███ ▍▍
 
bezugnehmend auf Ihre o.g. Antrag erteile ich Ihnen folgende Auskunft: 

 

Frage 1:  

a)  Wie  viele  verschiedene  Ausbildungs-  und  Studiumsmöglichkeiten  bieten  das 

Hessische Ministerium der Justiz und seine nachgeordneten Bereiche an?  

b)  Wie  viele  hiervon  werden  typischerweise  als  Vorbereitungs dienst  in  einem 

Beamtenverhältnis abgeleistet?  

c)  In  wie  vielen  der  Programme,  auf  die  letzteres  zutrifft,  ist  eine  Ausnahme  für 

Bewerber*innen  ohne  Staatsbürgerschaft  nach  Beamtenstatusgesetz  §  7  Abs.  1 

vorgesehen, die es diesen ermöglicht, die jeweilige  Ausbildung oder das Studium 

auch außerhalb des Beamtenverhältnisses zu absolvieren? 
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Antwort 1:  

a) 10 

b) 6 

c) 1 

 

Frage 2:  

a)  Wie  viele  verschiedene  strukturierte  Einstiegsprogramme  für  Hochschulabsol-

vent*innen (Traineeprogramm, Referendariat, o. ä.) bieten das Hessische Ministe-

rium der Justiz und seine nachgeordneten Bereiche an?  

b)  Wie  viele  hiervon  werden  typischerweise  als  Vorbereitungsdienst  in  einem 

Beamtenverhältnis abgeleistet?  

c)  In  wie  vielen  der  Programme,  auf  die  letzteres  zutrifft,  ist  eine  Ausnahme  für 

Bewerber*innen  ohne  Staatsbürgerschaft  nach  Beamtenstatusgesetz  §  7  Abs.  1 

vorgesehen,  die  es  diesen  ermöglicht,  das  jeweilige  Einstiegsprogramm  auch 

außerhalb des Beamtenverhältnisses zu absolvieren?“ 

 
Antwort 2:  

a) 2 

b) 1 

c) 1 

 

 

Mit freundlichen Grüßen  
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